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Satzung 

der Stadt Velbert über die abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshandlun-

gen des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz (Gebührensatzung Stan-

desamt) vom 22.06.2015 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878),in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, 
sowie des §2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV.NRW. S. 524), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566), und der §§ 1, 2, 4 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
( GV.NRW. S. 687), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), 
in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 19.12.2017 fol-
gende Gebührensatzung für Standesamtsleistungen beschlossen: 
 
 

§ 1 

Gegenstand der Satzung 

 

 
(1) Für Amtshandlungen des Standesamtes der Stadt Velbert nach dem Personenstandsgesetz 
werden von der Tarifstelle 5 b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) abweichende Gebührensätze festgelegt. 
 
(2) Die Gebühren werden nach dem als Anlage zu dieser Satzung gehörenden Tarif erhoben. 
 
(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) unberührt. 
 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
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Gebührentarif Standesamt 

 
1 

Eheschließung 

 
1.1 
Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung der Eheschließung oder bei der Ausstellung 
eines Ehefähigkeitszeugnisses: Euro 50 
 
1.2  
Prüfung der Ehevoraussetzungen wenn ausländisches Recht zu beachten ist: Euro 76 
 
1.3  
Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als das für die Anmeldung der Eheschließung 
zuständige Standesamt: Euro 50 
 
1.4 
Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes, ausge-
nommen bei lebensgefährlicher Erkrankung eines Erklärenden: Euro 125 
 
1.5 
Vornahme der Eheschließung außerhalb der Räume des Standesamtes, ausgenommen bei le-
bensgefährlicher Erkrankung eines Erklärenden, Servicezuschlag: Euro 75 
 
1.6  
Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Ausländer: Euro 50 
 
 

2 

Namensrechtliche Erklärungen 
2.1 
Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Namensfüh-
rung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften oder Vorschriften über die Angleichung von Na-
men: Euro 25 
 
2.2 
Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensänderung oder über eine namensrechtliche Er-
klärung: Euro 10 
 
 

3 

Sonstige Amtshandlungen 
3.1 
Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung, einer Begründung der Lebenspartnerschaft o-
der einer Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG: Euro 50 
 
3.2 
Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalles nach § 36 PStG: Euro 30 
 
3.3 
Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche Versicherung: Euro 23 
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3.4 
Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines Auszuges aus einem bis zum 31. Dezember 
2008 angelegten Personenstandsbuch oder den früheren Standesregistern:  
Euro 14 
 
3.5 
Erteilung einer Personenstandsurkunde gemäß § 55 PStG: Euro 14 
 
3.6 
Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer Personenstandsurkunde, einer Abschrift oder 
eines Auszuges, wenn es gleichzeitig beantragt und in einem Arbeitsgang hergestellt wird, die 
Hälfte der Gebühr von Nr. 3.4 bzw. 3.5  
 
3.7  
Auskunft oder Einsicht in ein Personenstandsregister: Euro 8 
 
3.8 
Auskunft aus einer oder Einsicht in eine Sammelakte: Euro 10 
3.9 
Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür zum Aufsuchen notwendige Angaben nicht 
gemacht werden können, je nach Aufwand: Euro 20 bis 80 
 
3.10 
Eintragung in ein internationales Stammbuch der Familie: Euro 14 
 
3.11 
Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer 
Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung: Euro 30 
 
3.12 
Berichtigung nach Abschluss einer Beurkundung einschließlich der zu stellenden Berichtigungsan-
träge, wenn der zu berichtigende Fehler vom Anzeigepflichtigen verschuldet wurde: Euro 50 
 

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
die  Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Velbert, den 11.01.2018 
 
gez. Lukrafka  
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe der Daten im Zusammenhang mit Wah-

len, Ehe- und Altersjubiläen, an Adressbuchverlage sowie an öffentlich-rechtliche Religi-

onsgemeinschaften nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit Wahlen 

 
Gemäß § 50 Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) besteht das Recht, der Datenübermitt-
lung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene zu widersprechen. 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend 
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu lö-
schen oder zu vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 

Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 
Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft ertei-
len über: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 

 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. Und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Melde-
behörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wider-
ruf. 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnis-
se in Buchform) verwendet werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Melde-
behörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wider-
ruf. 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-

meinschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 
 
Gemäß § 42 Absatz 2 Satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermitt-
lung nach § 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu können. 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebe-
hörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
5. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 

 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. 
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei 
der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an die Stadt Velbert -ServiceBüro-, 
Thomasstr. 1, 42551 Velbert zu richten. Der Widerspruch kann auch bei einer persönlichen Vor-
sprache im ServiceBüro der Stadt Velbert erklärt werden. 
 
Der Vordruck zum Widerspruch gegen die Datenweitergabe steht auf den Internetseiten der Stadt 
Velbert als Download zur Verfügung.  

 
Velbert, im Januar 2018 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez.Timo Schönmeyer 
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Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Velbert im Wege der 

Anpassung für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 676 - Nordstraße West - 

 

vom 08.01.2018 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat am 10.10.2017 den Bebauungsplan Nr. 676 – Nordstraße West - 
gemäß §10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 
der Stadt Velbert am 30.10.2017. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. 
Der Bereich ist aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich. 

Die Flächennutzungsplanberichtigung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der 

Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert,  
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
Die Flächennutzungsplanberichtigung ist vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im Inter-
net unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

Hinweise: 
 

Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 12. Januar 2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
Velbert, den 08.01.2018 
 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Velbert im Wege der 

Anpassung für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 407 – Elberfelder Straße 1. Änderung 

 

vom 08.01.2018 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat am 27.06.2017 den Bebauungsplan Nr. 407 – Elberfelder Straße 1. 
Änderung gemäß §10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im 
Amtsblatt der Stadt Velbert am 28.07.2017. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. 
Der Bereich ist aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich. 

Die Flächennutzungsplanberichtigung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der 

Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert,  
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
Die Flächennutzungsplanberichtigung ist vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im Inter-
net unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

Hinweise: 
 

Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 08.01.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 

 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Velbert im Wege der 

Anpassung für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 605.01 – Heiligenhauser Straße / Jahnstraße 

 

vom 08.01.2018 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat am 25.11.2014 den Bebauungsplan Nr. 605.01 – Heiligenhauser 
Straße / Jahnstraße gemäß §10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Bekanntmachung 
erfolgte im Amtsblatt der Stadt Velbert am 12.02.2015. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. 
Der Bereich ist aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich. 

Die Flächennutzungsplanberichtigung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der 

Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert,  
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
Die Flächennutzungsplanberichtigung ist vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im Inter-
net unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

Hinweise: 
 

Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 08.01.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Velbert im Wege der 

Anpassung für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 602.01 – Rheinlandstraße / Mettmanner Straße 

 

vom 08.01.2018 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat am 08.03.2016 den Bebauungsplan Nr. 602.01 – Rheinlandstraße / 
Mettmanner Straße gemäß §10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Bekanntmachung 
erfolgte im Amtsblatt der Stadt Velbert am 29.04.2016. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. 
Der Bereich ist aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich. 

Die Flächennutzungsplanberichtigung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der 

Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert,  
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
Die Flächennutzungsplanberichtigung ist vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im Inter-
net unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

Hinweise: 
 

Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 08.01.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Velbert im Wege der 

Anpassung für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 851.01 – Werdener Straße / Taubenstraße 

 

vom 08.01.2018 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat am 16.06.2015 den Bebauungsplan Nr. 851.01 – Werdener Straße / 
Taubenstraße gemäß §10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Die Bekanntmachung erfolg-
te im Amtsblatt der Stadt Velbert am 31.07.2015. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. 
Der Bereich ist aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich. 

Die Flächennutzungsplanberichtigung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der 

Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert,  
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
Die Flächennutzungsplanberichtigung ist vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im Inter-
net unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

Hinweise: 
 

Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 08.01.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Öffentliche Zustellung 
 
 
Herrn Jörn Petersen, geb. 07.07.1969, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mittei-
lung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 03.01.2018 öffentlich zugestellt. Das 
Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 107 eingese-
hen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 03.01.2018 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez. Scholz 
 (Abteilungsleiter) 

 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibungen 
 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus:  
 

 Erneuerung von Wartehallen 

 Rohbauarbeiten 

 Kanalrenovation Hölzerstraße 

 Jahresvertrag Boden- und Baugrunduntersuchungen 
 
Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden 


